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Landkreis Lüchow-Dannenberg  20.09.2019 
Der Landrat 

16 – KIS 
FDL Herr Schultz 

Sitzungsvorlage Nr. 2019/315 

Beschlussvorlage 

Beitritt zum Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO) 

 

Ausschuss für Finanzen und Controlling 10.09.2019  TOP  

 

Kreisausschuss 16.09.2019  TOP  

 

Kreistag 23.09.2019  TOP  
 

 
Beschlussvorschlag: 
Dem Beitritt zum Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO), Elsässer 
Strasse 66, 26121 Oldenburg, wird zugestimmt. 

 
Sachverhalt: 
Die Kreisverwaltung beabsichtigt das derzeitig eingesetzte Dokumenten-Management-System (DMS, 
digitale Akte) Enaio der Fa. Optimal Systems, Hannover, durch ein anderes Programm zu ersetzen. 
 
Die Entscheidung ist nunmehr für  das Produkt KDO-DMS&more der KDO, Oldenburg, gefallen. Die 
Auftragsvergabe ist vorbereitet. Voraussetzung seitens der KDO ist allerdings ein Beitritt zum 
Zweckverband KDO. Die einmaligen Aufwendungen für den Beitritt belaufen sich auf 7.500 Euro. 
Vorteil ist, dass der Zweckverband z.Zt. noch Umsatzsteuer befreit ist. Durch die Beauftragung von 
KDO-DMS&more haben sich die Einmalaufwendungen dadurch bereits amortisiert. 
 
Zudem ist ein Mindest-Jahresumsatz: 0,75 € p. Einwohner Voraussetzung. Diese Bedingung wird 
durch die Beauftragung von KDO-DMS&more erfüllt. 
 
Ein Antrag auf Zweckverbandsbeitritt erfordert auf Kundenseite einen Rats-/Gremienbeschluss. 
Da es seitens der KDO nur 3 Verbandsausschuss-Sitzungen in 2019 gibt, auf denen über die 
Beitrittsanträge entschieden wird, hat der Landkreis am 14.06.2019 einen Antrag auf Beitritt zum 
Zweckverband, vorbehaltlich des noch ausstehenden Kreistagsbeschlusses, gestellt. 
 
Dem Beitritt wurde in der letzten Zweckverbandssitzung der KDO zugestimmt.  

 
Finanzielle Auswirkungen:   
Die einmaligen Aufwendungen betragen 7.500 Euro. Die Mittel stehen im Budget 2019 zur Verfügung. 
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